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Editorial



Liebe Leser, was schon für das germanische Gerichtsverfahren (Thing) galt, scheint auch für die alljährliche zweite Runde der abgabenrechtlichen Gesetzgebung zu gelten: Gut Ding braucht Weile. Bereits im Juni haben wir über den Begutachtungsentwurf zum Abgabenänderungsgesetz 2012 berichtet, nun wird es als Regierungsvorlage im Parlament behandelt. Aus unseren umfangreichen Beiträgen zu diesem Thema möchte ich folgende Punkte hervorheben: Bemerkenswert ist der technologische Sprung des Gesetzgebers. Nachdem FinanzOnline schon länger erfolgreich läuft, können demnächst Rechnungen ohne gröbere Hindernisse elektronisch versendet werden und berechtigen zum Vorsteuerabzug. Bescheide und Buchungsmitteilungen werden an FinanzOnline Teilnehmer aber auch nur noch elektronisch zugestellt. Umweltpolitisch begrüßenswert ist, dass bei Hybridfahrzeugen die motorbezogene Versicherungssteuer nur von der Leistung des Verbrennungsmotors berechnet wird und der NoVA-Bonus (max EUR 500) für Fahrzeuge mit umweltfreundlichem Antrieb bis Ende 2014 erstreckt wird.
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Das Abstellen der Spendenbegünstigung auf die Einkünfte des laufenden Jahres wird die Spendenfreudigkeit in erfolgreichen Jahren hoffentlich deutlich erhöhen. Das Verfahren zur Erstellung der FFG-Gutachten für die Forschungsprämie soll detailliert Eingang in das Gesetz finden und der Prämienantrag kann – unabhängig davon, ob das FFG-Jahresgutachten schon angefordert wurde – eingereicht werden. Über diese und andere umfangreiche Aktivitäten des Gesetzgebers werden wir Sie weiterhin informieren. Ihr Georg Erdélyi
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Tax News Einkommensteuer



Ausufernde Rechtsauslegung zur beschränkten Steuerpflicht von Zinsen! Überblick. Ausländische Darlehensgeber sind in Österreich mit Zinserträgen beschränkt steuerpflichtig, sofern eine unmittelbare oder mittelbare Besicherung des Darlehens durch inländischen Grundbesitz vorliegt. Die Rechtsansicht des BMF steht hierbei in krassem Widerspruch zur VwGHRechtsprechung. Gesetzeslage. Gemäß § 98 Abs 1 Z 5 lit b EStG unterliegen Zinszahlungen in das Ausland bei unmittelbarer oder mittelbarer Besicherung mit inländischem Grundvermögen bzw vergleichbaren Rechten (zB Baurecht) nach innerstaatlichem Recht der beschränkten Steuerpflicht. Unter der unmittelbaren Besicherung werden „klassische“ Sicherungsinstrumente wie etwa die Verpfändung des Grundvermögens (Hypothek) oder die Einräumung eines Sicherungseigentumes mit grundbücherlicher Eintragung verstanden. Eine mittelbare Besicherung liegt nach höchstgerichtlicher Rechtsprechung lediglich dann vor, wenn eine Einverleibung eines Pfandrechtes im Grundbuch ohne Mitwirkung des Schuldners möglich ist. Dies ist etwa der Fall, wenn eine allen Formvorschriften entsprechende, einverleibungsfähige Pfandbestellungsurkunde vorliegt, ohne dass diese bereits beim Grundbuch vorgelegt wurde. BMF-Rechtsauslegung zur Mittelbarkeit. Entgegen der klaren VwGH-Rechtsprechung wird vom BMF eine viel weitere Interpretation der „Mittelbarkeit“ der Besicherung mit Grundvermögen vertreten. Nach den Einkommensteuerrichtlinien liegt etwa eine mittelbare Besicherung bereits bei einer Besicherung mit Betriebsvermögen, zu welchem inländische Liegenschaften gehören, vor. Im Protokoll zum Salzburger Steuerdialog 2012 wird darüber hinaus bereits im Falle eines ausländischen Darlehensgebers bei einem Darlehen an seine 100%ige grundstücksbesitzende Inlandsgesellschaft eine mittelbare Besicherung gesehen, auch wenn eine Nachrangigkeit gegenüber anderen Gläubigern gegeben ist. Begründet wird dies damit, dass in wirtschaftlicher Betrachtungsweise eine mittelbare Besicherung aufgrund der jederzeitigen (faktischen) Zugriffsmöglichkeit (durch die Eigentümerstellung) auf die inländische Liegenschaft vorliegen soll.



Rechtliche Würdigung. Die klare Rechtsprechung des VwGH fordert für das Vorliegen einer Besicherung eine eindeutige und ohne Mitwirkung des Schuldners durchsetzbare Rechtsposition im Hinblick auf die mögliche Verwertung des Liegenschaftsvermögens des Schuldners. Der bloße Wille der Vertragspartner für die Schaffung einer dinglichen Sicherheit genügt nicht. Weiters ist ein bloß faktischer Zugriff aufgrund gesellschaftsrechtlicher Einflussmöglichkeit auf eine Liegenschaft der Schuldnergesellschaft auf Basis der angesprochenen VwGH-Judikatur nicht als mittelbare Besicherung anzusehen. Zudem sind die jüngsten BMF-Aussagen rechtlich zweifelhaft und wirtschaftlich unverständlich, da bei einer Nachrangigkeit gegenüber anderen Gläubigern regelmäßig gerade keine „Besicherung“ für den ausländischen GesellschafterGläubiger vorliegt. Die Annahme einer bereits mittelbaren Besicherung bei bloßer Betriebsvermögenszugehörigkeit von inländischem Grundvermögen erscheint vor diesem Hintergrund als nicht gerechtfertigt. Fazit. Bei einem derartigen Begriffsverständnis könnten letztlich sämtliche Zinszahlungen grundstücksbesitzender Inlandsgesellschaften an ausländische, darlehensgebende Konzerngesellschaften der beschränkten Steuerpflicht unterliegen. Abhilfe können dann nur mehr Einschränkungen des Besteuerungsanspruches in Doppelbesteuerungsabkommen sowie durch die EU Zins- und Lizenzrichtlinie schaffen. Diese doch sehr weite Rechtsauslegung der österreichischen Finanzverwaltung erscheint in Anbetracht des Gesetzeswortlautes sowie der herrschenden Rechtsprechung jedenfalls überschießend. Christoph Riegler [email protected]
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Tax News EU-Recht



EuGH: Lieferung von Privatjets kann umsatzsteuerbefreit sein



Überblick Der Erwerb und die Nutzung von Privatjets kann für vielreisende Unternehmer zeit- und kostensparend sein. In einem aktuellen Urteil widmet sich der EuGH umsatzsteuerlichen Fragen, die sich bei der Anschaffung eines Privatflugzeugs stellen können. Hintergrund. Nach der MwStSystRL ist die Lieferung und Vermietung von Luftfahrzeugen, die von Luftfahrtgesellschaften verwendet werden, die hauptsächlich im entgeltlichen internationalen Verkehr tätig sind, von der Umsatzsteuer befreit. Vor den finnischen Behörden war strittig, ob es für die Anwendung dieser Befreiung schädlich ist, wenn das erworbene Flugzeug ausschließlich für internationale Reisen des Hauptgesellschafters der erwerbenden Gesellschaft eingesetzt wird. Zudem hatte das Gericht auch Zweifel darüber, ob der Erwerber des Flugzeugs selbst im internationalen Verkehr tätig sein muss oder ob es auch ausreichend ist, wenn das Flugzeug durch eine andere Gesellschaft für internationale Flüge eingesetzt wird. Charterflugzeuge. Nach Meinung des EuGH (19. 7. 2012, C-33/11, A Oy) ist es für die Anwendung der Befreiung nicht entscheidend, ob das Flugzeug im Linienoder Charterverkehr eingesetzt wird. Auch Flugzeuge, die für internationale Charterflüge im Auftrag von Unternehmen oder Privatpersonen verwendet werden, sind daher von der Befreiung erfasst.



Die Lieferung eines Flugzeugs ist daher auch dann umsatzsteuerbefreit, wenn der Erwerber das betreffende Flugzeug für Zwecke der Durchführung von entgeltlichen internationalen Flügen durch eine andere Gesellschaft erwirbt, dh an diese vermietet. Einschränkend gibt der EuGH zu bedenken, dass anderes dann gelten könnte, wenn es sich um eine rein künstliche Gestaltung handelt, die allein dem Zweck der Inanspruchnahme von Steuervorteilen dient. Fazit. Auch die Lieferung von Privatjets, die für private und geschäftliche Reisen eingesetzt werden, kann unter die Umsatzsteuerbefreiung des § 9 Abs 2 Z 1 UStG fallen. Der Erwerber des Flugzeugs muss hierfür selbst kein Luftverkehrsunternehmer im Sinne der BMF-„Flugliste“ sein (Liste der begünstigen Luftverkehrsunternehmer; wird jährlich neu veröffentlicht). Es ist vielmehr ausreichend, wenn das Flugzeug vom Erwerber an eine Gesellschaft vermietet wird, die entgeltliche internationale Flüge durchführt. Die vom EuGH entwickelten Missbrauchsgrundsätze sind allerdings zu beachten. Karoline Spies [email protected]



Käufer muss selbst nicht Luftfahrtgesellschaft sein. Für die Anwendung der Befreiung ist es nach Ansicht des EuGH nicht entscheidend, ob der Erwerber selbst den internationalen Verkehr durchführt oder dies durch eine andere Gesellschaft (meist der Halter) erfolgt.
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Tax News Vermögensanlage und Privatstiftungen



Aufwendungen der Liebhabereiphase sind nicht immer endgültig verloren Inhalt Werden Vermietungsverluste als steuerlich unbeachtliche Liebhaberei qualifiziert und führt eine Änderung der Bewirtschaftung in der Folge zur Gewinnerzielung, dürfen laut VwGH derartige Verluste berücksichtigt werden, sofern diese ursächlich für die anschließende Gewinnerzielung sind. Sachverhalt. Eine natürliche Person erwarb 1994 eine Liegenschaft. Nach Beendigung von Umbauarbeiten gelangten ab 1998 drei Wohnungen zur Vermietung, welche jährlich Werbungskostenüberschüsse verursachten. Im Jahr 2002 veräußerte der Berufungswerber die Liegenschaft, wobei es aufgrund von Rechtsstreitigkeiten zu einer Rückabwicklung des Verkaufes kam. In der Folge forcierte er ab 2003 wiederum die Vermietungstätigkeit, die jedoch aufgrund des gescheiterten Verkaufsprozesses noch mehr ins Stocken geraten war. Bis 2004 wurden nur Verluste erzielt. Qualifikation als Liebhaberei. Das Finanzamt betrachtete die Vermietungstätigkeit als Liebhaberei, da es die einen Gesamtüberschuss ergebende Prognoserechnung des Steuerpflichtigen als nicht plausibel erachtete. Diese lasse nämlich insbesondere die Abschreibung für die Umbauten sowie zukünftig anfallende Instandhaltungsaufwendungen komplett außer Acht. Zudem sei das Mietausfallswagnis vom Steuerpflichtigen als viel zu gering eingeschätzt worden. Im Zuge der Berufung durch den Steuerpflichtigen schloss sich der UFS der Liebhabereibeurteilung an. Entscheidung des VwGH. Der VwGH sah es ebenfalls als erwiesen an, dass im Beschwerdefall innerhalb des absehbaren Zeitraums kein Gesamtüberschuss erwirtschaftbar sei. Dennoch wies er darauf hin, dass Aufwendungen aus der Liebhabereiperiode für den Fall, dass der Beschwerdeführer in der Periode nach der Änderung der Bewirtschaftung Überschüsse erzielt nicht



gänzlich unberücksichtigt bleiben dürften. Gemäß der bisherigen Rechtsprechung dürfe nämlich die Teilung der Tätigkeit in eine unbeachtliche verlustbringende Periode und einen der Besteuerung zu unterziehenden Abschnitt der Erzielung von Überschüssen nicht dazu führen, dass Aufwendungen außer Acht gelassen werden, die zur Erzielung der Einkünfte im letztgenannten Besteuerungsabschnitt beitragen. Ein zunächst ohne Erfolgsaussicht getätigter Aufwand der Liebhabereiphase dürfe nach Vornahme einer erfolgsversprechenden Veränderung dann nicht endgültig verloren sein, wenn der nach der Änderung der Bewirtschaftungsart der Besteuerung zu unterziehende Erfolg (mit) auf ihm beruht. Auswirkungen. Die Bestätigung der bisherigen Rechtsprechung zu „Wartetastenverlusten“ im Bereich der Vermietung ist für die Praxis von großer Bedeutung. Ein Beispiel wäre etwa die Anschaffung eines Vermietungsobjektes mittels eines zu hohen Fremdkapitalanteils. Führt der beträchtliche Zinsaufwand zu einem Gesamtverlust, wäre die Vermietung somit als steuerlich unbeachtliche Liebhaberei zu qualifizieren. Wird in der Folge beispielsweise eine außerordentliche, ursprünglich nicht vorgesehene Fremdmitteltilgung vorgenommen, kann dies gemäß der von der Finanzverwaltung in den Liebhabereirichtlinien geäußerten Auffassung eine Änderung der Bewirtschaftung darstellen. In diesem neuen Liebhabereibeurteilungszeitraum können jedoch laut VwGH auch jene Aufwendungen aus der Liebhabereiphase steuerlich „vorgetragen“ und berücksichtigt werden, sofern sie für den nunmehrigen Erfolg (mit) maßgeblich waren. Freilich werden in der Praxis hierfür eine entsprechend gute Dokumentation sowie eine ausreichende Begründung erforderlich sein. Peter Primik [email protected]
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Tax News Steuern CEE



Czech Republic: Budget-deficit-cutting package 2013 Overview. The Czech government has adopted another preliminary plan for making further tax changes in relation to reducing public budget deficits to be effective from 2013. A package with similar changes described in our Tax News article dated 16 May 2012 was previously rejected by the Senate and the ruling coalition was unable to get the necessary votes in the Chamber of Deputies to override the rejection. Some personal income tax changes shall be valid only temporarily for three years, i.e. from 2013 to 2015. The measures will significantly increase tax costs, especially for employers and employees. Amendments to flat-charge expense deductions. The absolute amount of the flat-charge deduction for sole traders applying the deduction of 40% (eg auditors, attorneys-at-law, tax advisors) shall be limited to CZK 800,000 (approx. EUR 32,000). The 30% flat-charge expense deduction applicable to lease income shall be limited to a maximum amount of CZK 600,000 (approx. EUR 24,000). When applying the flat-charge expense deduction, it shall not be possible to use the child allowance or sole earner deduction under certain conditions. Introduction of solidarity tax. In respect of personal income taxes from dependent activities and income from entrepreneurial activities, a solidarity tax (in addition to the standard income tax) shall be introduced at a rate of 7% applied to the annual tax base exceeding the 48 multiple of the average salary for social security purposes (at present, the 48 multiple of the average salary is CZK 1,206,576, i.e. approx. EUR 48,000). Taxpayers subject to the solidarity tax increase would have to file a tax return. Increase of withholding tax on dividends, interest and royalties. According to the current version of the Czech Income Tax Act, a withholding tax of 15% applies to payments to foreign tax residents. It is proposed to increase the withholding tax rate to 35%. However, this rate shall apply only to residents of states that are not EU tax residents or with which the Czech Republic has not concluded a double tax treaty or a contract for the exchange of tax information.



Amendments to social security charges. It is proposed to cancel the cap for health insurance deductions both for employees and employers. Increase of real estate transfer tax. The real estate transfer tax is proposed to be increased from 3% to 4%. VAT changes. During September, the Amendment to the VAT Act, which was expected to increase current VAT rates (14%, 20%) by 1% with effect from January 2013, was rejected. A new draft amendment was submitted which will have to go through the entire legislative process (Parliament, Senate, President). There is an alternative proposal promoting the maintenance of VAT rates at the present level. Simultaneously, a single VAT rate of 17.5% is being considered. During further negotiations it will become clear which draft amendment will have preference in the end. If no proposal is accepted, then as of January 1, 2013 a single VAT rate of 17.5% will apply according to the Act, already approved back in 2011. Conclusion. The present changes will result in higher personal income tax payments and social security contributions. It is therefore recommendable to investigate whether alternative employment and remuneration schemes could optimize the tax burden of businesses in reaction to the introduced measures. Thomas Seidl [email protected]



Barbara Krüglstein [email protected]
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Tax News Unternehmensbesteuerung



Änderungen in der Vereinsbesteuerung – Auswirkungen auf Kunst und Kultur Überblick. Das Bundesministerium für Finanzen hat vor kurzem den Wartungserlass 2012 der Vereinsrichtlinien (VereinsR) veröffentlicht. Neben Anpassungen im Zusammenhang mit aktuellen Gesetzesänderungen und der Rechtsprechung enthalten die VereinsR nunmehr auch Aussagen zu einigen bislang strittigen Themen, die auf steuerliche Fragen in Kunst und Kultur Auswirkungen haben. Versteigerungsveranstaltungen. Wohltätigkeitsveranstaltungen (Benefizveranstaltungen), bei denen Künstler, Sportler oder andere Personen ausschließlich unentgeltlich auftreten oder wo Kunstwerke im Rahmen eines persönlichen Auftritts durch den Künstler kostenlos zur Verfügung gestellt werden, stellen für begünstigte Vereine grundsätzlich „begünstigungsschädliche Betriebe“ dar. Für derartige Veranstaltungen kann jedoch eine Ausnahmegenehmigung beantragt werden, wenn die Verfolgung gemeinnütziger Zwecke einwandfrei erkennbar und die Zuführung der erzielten Gewinne zu den begünstigten Zwecken gesichert ist. Ein unentgeltlicher Auftritt liegt auch dann noch vor, wenn dem Künstler lediglich der durch den Auftritt verursachte Aufwand ersetzt wird oder im Fall der Zurverfügungstellung eines Kunstwerkes zur nachfolgenden Versteigerung die Zahlungen an den Künstler 20% des Versteigerungserlöses nicht übersteigen. Fundraising-Diner. Die VereinsR enthalten nunmehr erstmals Aussagen zur steuerlichen Behandlung von sogenannten Fundraising-Diners. Dabei werden für die Teilnahme zumeist Beiträge vereinnahmt, die erheblich über den Wert der erbrachten Leistung (zB angebotene Konsumation) hinausgehen. Die vereinnahmten Erträge müssen daher aufgeteilt werden: Der Teil des Betrages, der über den Wert der Gegenleistung hinausgeht, ist als Spende anzusehen. Der Betrag, der wertmäßig der Gegenleistung entspricht, stellt dagegen eine Einnahme des Vereins im Rahmen eines wirtschaftlichen Geschäftsbetriebs dar und ist in der Folge ein marktüblicher Gewinnaufschlag jedenfalls als Gewinn zu erfassen, wobei dieser pauschal mit 10% des Werts der erbrachten Leistung angenommen werden kann. Beträgt die Teilnahmegebühr für ein



Fundraising-Diner zB EUR 500 und können im Rahmen des Diners Leistungen (zB ein Abendessen) mit einem Marktwert von EUR 100 bezogen werden, so stellt die Differenz von EUR 400 eine steuerneutrale Spende dar. Der restliche Betrag von EUR 100 ist als Einnahme anzusetzen, wobei als Gewinn aus der Veranstaltung vereinfachend auch pauschal EUR 10 pro Teilnehmer angesetzt und versteuert werden können (grundsätzlich wären der Einnahme die angefallenen Aufwendungen gegenüberzustellen). Grundstücksveräußerungen. Durch die Einführung der neuen Immobilienbesteuerung erweitert sich auch die Steuerpflicht für begünstigte Vereine. Die Veräußerung von der Vermögensverwaltung zuzurechnenden Grundstücken unterliegt nunmehr bei Vereinen im Rahmen der beschränkten Körperschaftsteuerpflicht der Immobilienertragsteuer. Davon ausgenommen sind lediglich Grundstücke, die einem steuerbefreiten Betrieb (unentbehrlichen Hilfsbetrieb) zuzurechnen sind. Vorsicht bei teilweiser Unternehmereigenschaft. Vereine verfügen oft über einen unternehmerischen (zB unentbehrlicher Hilfsbetrieb) und einen nicht unternehmerischen Bereich. Für Zwecke der Bestimmung des Leistungsortes in der Umsatzsteuer gilt jedoch immer der gesamte Verein als Unternehmer. Bezieht daher beispielsweise ein Verein Beratungsleistungen von einem ausländischen Unternehmer, so geht die Steuerschuld nach dem Reverse-Charge-System auf den Verein über. Für Leistungen, die den nicht unternehmerischen Bereich betreffen, steht dabei kein Vorsteuerabzug zu, sodass es durch den Übergang der Steuerschuld zu einer tatsächlichen Umsatzsteuerbelastung für den Verein kommt. Fazit. Mit der Änderung der Vereinsrichtlinien stellt die Finanzverwaltung ihre Rechtsauffassung in den Bereichen Benefizveranstaltungen und Fundraising-Diner klar. Vorsicht ist bei Grundstücksveräußerungen und bei teilweiser Unternehmereigenschaft geboten; hier sollte jedenfalls fachlicher Rat eingeholt werden. Christoph Hofer [email protected]
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Tax News Finanzstrafrecht



Grenzüberschreitender Bargeldverkehr kann teuer werden



Überblick. Werden mitgeführte Barmittel von mehr als EUR 10.000 beim Grenzübertritt von einem Nicht-EU-Land in einen EU Mitgliedsstaat nicht gemeldet oder werden Auskunftspflichten im EU-Binnenmarkt verletzt, drohen empfindliche Geldstrafen in Österreich und im jeweiligen Mitgliedstaat. Rechtliche Grundlagen. Für den grenzüberschreitenden Bargeldverkehr gilt europaweit einheitlich eine Grenze von EUR 10.000 pro Person. Übersteigt der mitgeführte Geldbetrag (Bargeld oder gleichgestellte Zahlungsmittel) diesen Wert, muss dies bei der Zollbehörde gemeldet werden. Unter „gleichgestellten Zahlungsmitteln“ sind übertragbare Inhaberpapiere, unvollständige Papiere (fehlende Unterschrift bspw Travellers Cheques) sowie Gold und andere Edelmetalle zu verstehen. Die Meldepflicht gilt nur beim Grenzübertritt zwischen einem Nicht-EU-Staat und einem EU-Staat, also für Österreich Grenzübertritte von der Schweiz und Liechtenstein, sowie bei Durchschreiten des Zollkorridors an Flughäfen. Im Binnenverkehr besteht lediglich auf Nachfrage eines Zollbeamten Auskunftspflicht über die Herkunft, den wirtschaftlich Berechtigten und den Verwendungszweck der Geldmittel. Finanzstrafrechtliche Konsequenzen. Wer bei einer zollamtlichen Überwachung des Bargeldverkehrs vorsätzlich oder fahrlässig eine Anmeldepflicht verletzt oder sonst unrichtige oder unvollständige Angaben macht, macht sich der Verletzung von Verpflichtungen im Bargeldverkehr iSd § 48b FinStrG schuldig. Die Tat ist bei vorsätzlicher Begehung mit einer Geldstrafe von bis zu EUR 50.000 bzw bei fahrlässiger Begehung bis zu EUR 5.000 zu ahnden. Im Entwurf zum Abgabenänderungsgesetz 2012 ist eine Erhöhung der Geldstrafen auf bis zu EUR 100.000 bei Vorsatz bzw EUR 10.000 bei Fahrlässigkeit vorgesehen.



Begehung im Ausland. Wählt der Steuerpflichtige beispielsweise nicht den direkten Weg über die Grenze nach Österreich, sondern über ein Nachbarland, blühen empfindlichere Strafen. Bei einem Aufgriff durch die ausländischen Zollbehörden kann diese den Bargeldbetrag sicherstellen. Der Verstoß gegen die Meldevorschriften ist beispielsweise in Italien mit einer Strafe von 30% bis 50% bedroht. In Deutschland kann ein solcher Verstoß mit einer Geldbuße von bis zu EUR 1 Mio geahndet werden. Abgestellt wird nur auf den Grenzübertritt mit Bargeld, das Verkehrsmittel ist unbedeutend. Wird die Person in weiterer Folge beim Grenzübertritt vom EU-Ausland oder im Binnenmarkt nach Österreich oder in Österreich selbst von der Zollbehörde angehalten und befragt, besteht Auskunftspflicht. Wird diese Pflicht verletzt, ist der Finanzstraftatbestand neuerlich erfüllt. Fazit. Vorsicht beim grenzüberschreitenden Bargeldverkehr! Schon bei geringer Überschreitung der Wertgrenze besteht Melde- bzw Auskunftspflicht. Wird diese verletzt, drohen sowohl in Österreich als auch in den anderen EUMitgliedsländern strenge Strafen. Hubertus Seilern-Aspang [email protected]
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Tax News Payroll und Expatriates



Neues zur Sozialversicherung in der EU



Überblick. Im Zusammenhang mit Auslandstätigkeiten von Arbeitnehmern stellt sich immer wieder die Frage, welches Sozialversicherungsrecht anzuwenden ist. Kürzlich sind dazu diverse Klarstellungen in Kraft getreten (Verordnung (EU) Nr 465/2012). Beschäftigung in zwei oder mehr Mitgliedstaaten. Nach wie vor gibt es für Arbeitnehmer, die in zwei oder mehreren Mitgliedstaaten beschäftigt sind, zwei Möglichkeiten, um im Sozialversicherungssystem ihres Wohnsitzstaates zu verbleiben. Einerseits ist dies der Fall, wenn der Arbeitnehmer einen wesentlichen Teil seiner Tätigkeit – die sind mindestens 25% – im Wohnsitzstaat ausübt. Andererseits gilt dies bei mindestens zwei Arbeitgebern mit Sitz in unterschiedlichen Mitgliedstaaten außerhalb des Wohnsitzstaates, wenn gar keine bzw eine geringere als 25%ige Tätigkeit im Wohnsitzstaat vorliegt. Beispiel 1: Ein in Österreich wohnhafter Arbeitnehmer mit einem österreichischen und einem rumänischen Arbeitgeber müsste mindestens 25% seiner Tätigkeit in Österreich ausüben, um in seinem Wohnsitzstaat sozialversichert bleiben zu können. Beispiel 2: Ein in Österreich wohnhafter Arbeitnehmer mit einem ungarischen und einem rumänischen Arbeitgeber kann unabhängig vom Tätigkeitsausmaß in Österreich dem österreichischen Sozialversicherungssystem unterstellt bleiben. Mehrere Tätigkeitsorte im Rahmen eines einzigen Dienstverhältnisses. In diesem Fall bleibt weiterhin der Sitzstaat des Arbeitgebers zuständig, außer der Arbeitnehmer erbringt mindestens 25% seiner Tätigkeit im Wohnsitzstaat. Geringfügige Tätigkeiten. Mit der neuen Verordnung wurde nun klargestellt, dass marginale Tätigkeiten bei der Bestimmung der Rechtsvorschriften nicht berücksichtigt werden. Als Richtwert gelten 5% des Beschäftigungsausmaßes. Zuständigkeit des Sitzstaates des Arbeitgebers. Die neue Verordnung enthält weiters eine Aufzählung von Konstellationen, die im Umkehrschluss zu den beiden obigen Varianten zur Zuständigkeit des Sitzstaates des Arbeitgebers führen. Dies gilt, wenn lediglich ein Dienstverhältnis mit einem Arbeitgeber außerhalb des



Wohnsitzstaates vorliegt oder wenn mehrere Dienstverhältnisse mit Arbeitgebern außerhalb des Wohnsitzstaates, jedoch innerhalb eines einzigen Mitgliedstaates vorliegen – immer unter der Annahme, dass kein wesentlicher Teil der Tätigkeit im Wohnsitzstaat ausgeübt wird. Ausdrücklich angeführt wird auch der Fall, in dem ein Arbeitnehmer mehrere Dienstverhältnisse hat und die Arbeitgeber ihren Sitz in zwei verschiedenen Mitgliedstaaten haben, von denen zwar einer der Wohnsitzstaat des Arbeitnehmers ist, in welchem jedoch kein wesentlicher Teil der Tätigkeit ausgeübt wird. In diesem Fall ist nach der Verordnung der Sitzstaat des ausländischen Arbeitgebers zuständig. Übergangsregelung. Ändert sich durch Inkrafttreten dieser Verordnung der für die Sozialversicherung zuständige Mitgliedstaat, so bleiben für die Betroffenen weiterhin die bisherigen Rechtsvorschriften anwendbar, sofern ihr vorherrschender Sachverhalt gleich bleibt und sie nicht den Ausschluss des Übergangszeitraumes beantragen. Dies jedoch nur innerhalb eines Zeitraumes von maximal zehn Jahren ab Inkrafttreten dieser Verordnung Besatzungsmitglieder von Luftfahrtunternehmen. Bisher war nicht ausdrücklich geregelt, wo die Crew von Flugzeugen ihren Tätigkeitsort hat. Nunmehr gilt für diese Personen als Tätigkeitsort der Ort ihrer Heimatbasis. Dies ist der Ort, an dem der Dienst des Mitarbeiters gewöhnlich beginnt und endet. Fazit. Ein Arbeitnehmer, der in zwei oder mehr Mitgliedstaaten beschäftigt ist, benötigt entweder zwei oder mehrere Arbeitgeber in mindestens zwei vom Wohnsitzstaat verschiedenen Mitgliedstaaten oder ein Tätigkeitsausmaß von mindestens 25% im Wohnsitzstaat, um im Sozialversicherungssystem seines Wohnsitzstaates verbleiben zu können. Besondere Regeln gelten für die Entsendung von Arbeitnehmern ins Ausland.



Alexandra Fölsner [email protected]



Michaela Burgstaller-Donner [email protected]
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Tax News Steuern CEE



Steuerreform in Kroatien



Überblick. In Kroatien ist ein Steuerreformpaket in Kraft getreten. Zu den wichtigsten Änderungen zählen die Anhebung des Umsatzsteuersatzes von 23% auf 25%, die Änderung des Einkommensteuertarifs, die Einführung einer 12%igen Quellensteuer auf Dividenden und die Senkung des Krankenversicherungsbeitrags von 15% auf 13%. Die Änderungen werden im Überblick dargestellt. Änderungen in der Umsatzsteuer. Der reguläre Umsatzsteuersatz wurde von 23% auf 25% erhöht. Ab dem 1.1.2013 kommt ein ermäßigter Umsatzsteuersatz von 10% auf bestimmte Dienstleistungen im Gastgewerbe zur Anwendung. Die Kleinunternehmergrenze wird auf jährliche Umsätze von HRK 230.000 (ca EUR 30.354) angehoben. Änderung des Einkommensteuertarifs. Der kroatische Einkommensteuertarif ist ein Stufentarif, wobei die kroatischen Gemeinden ein Zuschlagsrecht auf die tarifliche Einkommensteuer haben (zB 18% für die Stadt Zagreb, höchster effektiver Steuersatz somit 47,2%). Ab dem 1.3.2012 beträgt die jährliche Einkommensteuer für steuerpflichtige Jahreseinkommen (Einkommen nach Abzug von Sozialversicherungsbeiträgen und vor Berücksichtigung des Grundfreibetrags):    



Quellensteuer auf Dividenden. Ab dem 1.3.2012 werden von natürlichen Personen vereinnahmte Dividenden als Kapitaleinkünfte mit einem Steuersatz von 12% endbesteuert, wenn der Auszahlungsbetrag HRK 12.000 (ca EUR 1.600) im Jahr übersteigt. Die 12%ige Quellensteuer gilt nicht für Dividenden, die von der auszahlenden Gesellschaft bis zum 31.12.2000 erwirtschaftet wurden (diese sind weiterhin steuerbefreit). Ausgeschüttete Vorausdividenden, die den tatsächlichen Gewinn überschreiten, werden in Höhe der Differenz als Entnahme betrachtet und mit einem Steuersatz von 40% endbesteuert. Bei Dividendenausschüttungen an ausländische juristische Personen wurde eine 12%ige Quellensteuer eingeführt, die je nach anwendbarem Doppelbesteuerungsabkommen bzw aufgrund der Mutter-Tochter-Richtlinie (10% Mindestbeteiligung, zwei Jahre Mindestbehaltedauer) reduziert werden kann bzw entfällt. Änderungen des Sozialabgabengesetzes. Ab dem 1.5.2012 wurde der Krankenversicherungsbeitrag (der ausschließlich vom Dienstgeber zu zahlen ist) von 15% auf 13% gesenkt. Barbara Krüglstein [email protected]



0 % für Einkommen zwischen HRK 0 und HRK 26.400 (ca EUR 3.484), 12 % für Einkommen zwischen HRK 26.401 und HRK 52.800 (ca EUR 6.968), 25 % für Einkommen zwischen HRK 52.801 und HRK 132.000 (ca EUR 17.421), 40 % für Einkommen über HRK 132.001 (ca EUR 17.421).



Der persönliche monatliche Grundfreibetrag wird auf HRK 2.200 (ca EUR 291) angehoben.
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Tax News Einkommensteuer



Immobilienbesteuerung Neu: Wer entrichtet die „ImmoESt“? Überblick. Die Neuregelung der Besteuerung von Immobilienveräußerungen seit 1.4.2012 hat mit Einführung der Immobilienertragsteuer auch eine Annäherung der Erhebungsform an das System der Kapitalertragsteuer bei Kapitalvermögen gebracht. Steuerentrichtung. Die Steuerentrichtung bei Einkünften aus Grundstücksveräußerungen, die dem Sondersteuersatz von 25% unterliegen, wird ab 2013 in technischer Hinsicht grundsätzlich an die Entrichtung der Grunderwerbsteuer „gekoppelt“, wobei eine der folgenden Varianten gewählt werden kann: 1. Selbstberechnung. Führt ein Parteienvertreter (zB Notar, Rechtsanwalt) eine GrunderwerbsteuerSelbstberechnung durch, muss er in Zukunft bei gleichzeitigem Vorliegen von Einkünften aus Grundstücksveräußerungen eine verpflichtende Mitteilung an das zuständige Finanzamt vornehmen sowie auf Basis der Angaben des Steuerpflichtigen die Einkommensteuer selbst berechnen und auch entrichten („ImmoESt“). Dabei ist der Steuerpflichtige verpflichtet, die für die Ermittlung der Bemessungsgrundlage erforderlichen Unterlagen vorzulegen sowie deren Richtigkeit und Vollständigkeit schriftlich zu bestätigen. Die Parteienvertreter haften für die Entrichtung der selbstberechneten ImmoESt sowie für deren Richtigkeit, wenn die Parteienvertreter die ImmoESt wider besseren Wissens auf Grundlage der Angaben des Steuerpflichtigen berechnen. Weiters muss der Parteienvertreter dem Finanzamt die am Veräußerungsgeschäft beteiligten Parteien samt Steuernummer sowie die für die Selbstberechnung der Steuer notwendigen Daten mitteilen. Erfolgt der Zufluss voraussichtlich später als ein Jahr nach dem Veräußerungsgeschäft, kann die Selbstberechnung unterbleiben. 2. Besondere Vorauszahlung. Erfolgt keine Grunderwerbsteuer-Selbstberechnung, muss im Zuge der ab 2013 verpflichtend elektronischen Grunderwerbsteuererklärung durch die Parteienvertreter mitgeteilt werden, ob Einkünfte aus Grundstücksveräußerungen vorliegen. Dabei müssen die Namen der Vertragspartner samt Steuernummer sowie die Höhe der nach Angaben des Steuerpflichtigen zu entrichtenden Steuer mitgeteilt werden. In der Folge muss der Steuerpflichtige diese „besondere Vorauszahlung“ selbst entrichten. Grundbuchseintragung und Fälligkeit. Der Vorteil der ersten Entrichtungsvariante (ImmoESt) ergibt sich in der Regel aus einer beschleunigten Abwicklung der Grundstückstransaktion, da die Parteienvertreter – ohne die ansonsten erforderliche Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes – die Grundbuchseintragung veranlassen



können. In beiden Fällen ist die Steuer jedoch grundsätzlich am 15. Tag des auf den Kalendermonat des Zuflusses des Erlöses zweitfolgenden Kalendermonats fällig. Bei Ratenzahlungen ist der Zufluss jener Erlösanteile maßgeblich, welche die Anschaffungskosten übersteigen. Für den Zeitraum 1.4. bis 31.12.2012 erfolgt die Entrichtung der ImmoESt nur auf freiwilliger Basis. Abgeltungswirkung. Die Entrichtung der selbstberechneten ImmoESt durch Parteienvertreter entfaltet – ähnlich wie die KESt im Bereich des Kapitalvermögens – Abgeltungswirkung hinsichtlich der Einkommensteuer. Demgegenüber hat dennoch eine Erfassung im Rahmen der Einkommensteuererklärung zu erfolgen, wenn anstelle der ImmoESt die besondere Vorauszahlung durch den Steuerpflichtigen geleistet wurde. Abgeltungswirkung tritt auch insbesondere dann nicht ein, wenn sich Grundstücke im Betriebsvermögen befinden oder wenn die der Selbstberechnung der ImmoESt zugrunde liegenden Angaben des Steuerpflichtigen nicht den tatsächlichen Gegebenheiten entsprechen Veranlagungsoption. Ein Verlustausgleich von positiven und negativen Einkünften aus Grundstücksveräußerungen kann nur im Rahmen der Einkommensteuerveranlagung erfolgen, wobei auch in diesem Fall der besondere Steuersatz in Höhe von 25% anwendbar bleibt. Ein Verlustüberhang aus privaten Grundstücksveräußerungen kann weder mit anderen Einkunftsarten ausgeglichen noch in spätere Veranlagungsjahre vorgetragen werden. Im Rahmen der Veranlagungsoption können zB auch noch nicht berücksichtigte Instandsetzungaufwendungen korrigiert werden oder bei Grundstücksaltvermögen anstelle der pauschalen Besteuerung (gemäß § 30 Abs 4 EStG mit 3,5 bzw 15%) eine Einkünfteberechnung auf Basis der tatsächlichen Anschaffungskosten vorgenommen werden. Fazit. Die gesetzliche Neuregelung der Immobilienbesteuerung führt im Privatvermögen grundsätzlich zu einer Gleichschaltung der Erhebungsform der Einkünfte aus Grundstücksveräußerungen mit endbesteuerten Einkünften aus Kapitalvermögen. Da die Ermittlung der Einkünfte aus privaten Grundstücksveräußerungen steuerlich häufig sehr herausfordernd ist, wird wohl ein Zusammenwirken des Parteienvertreters und des steuerlichen Vertreters erforderlich sein, um die Einkünfte und folglich die zu entrichtende Steuer korrekt zu ermitteln. Christian Wilplinger [email protected]
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Tax News Vermögensanlage und Privatstiftungen



Keine Übertragung stiller Reserven auf Briefkastengesellschaft einer Privatstiftung Sachverhalt. Eine Privatstiftung übertrug im Rahmen einer Beteiligungsveräußerung aufgedeckte stille Reserven auf die Anschaffungskosten einer ausländischen Gesellschaft mit Sitz auf den Cayman Islands. Bei Erwerb der 100% Beteiligung wurde eine Erhöhung des Grundkapitals unter Zahlung eines Aufgeldes beschlossen. Das Aufgeld wurde in einen ‚Cayman Funds‘ veranlagt, welcher nach Maßgabe der vorab vom Stiftungsvorstand vorgegebenen Veranlagungspolitik von einer Schweizer Bank verwaltet wurde. Die Finanzbehörde sah darin einen Gestaltungsmissbrauch, da die Geschäftsführung der ausländischen Gesellschaft über keine ausreichenden Entscheidungsbefugnisse sowie über keine personellen und sachlichen Ressourcen verfüge. Die Übertragung stiller Reserven auf die Beteiligung an der ausländischen Gesellschaft in Höhe des Agios wurde versagt, da diese nicht über das Vermögen verfügen könne und somit dem Agio kein höherer innerer Wert gegenüberstehe. Der UFS, folgte der Auffassung des Finanzamtes und rechnete der Privatstiftung – wegen missbräuchlicher Gestaltung – die Einkünfte aus der Kapitalveranlagung unmittelbar zu, jedoch anerkannte er grundsätzlich die Übertragung der stillen Reserven. Entscheidung des VwGH. Der Verwaltungsgerichtshof leistete mit Erkenntnis vom 26.4.2012 (2009/15/0220) der Amtsbeschwerde gegen die Übertragung der stillen Reserve Folge. Liegt nämlich ein Missbrauch von Gestaltungsmöglichkeiten vor und wäre eine Direktveranlagung der Mittel die angemessene Gestaltung, dann muss davon ausgegangen werden, dass diese Mittel bei der Privatstiftung verblieben sind und somit das wirtschaftliche Eigentum daran nie aufgegeben wurde. Aus diesem Grund könne auch von keiner Anschaffung von Anteilen an einer Körperschaft ausgegangen werden, welche allerdings für die Übertragung stiller Reserven Voraussetzung gewesen wäre.



So ist in der Praxis insbesondere gängig, eine österreichische Kapitalgesellschaft zu errichten und im Wege einer ausreichend hohen Kapitalerhöhung (mit Agio) die Übertragung stiller Reserven durchzuführen. Wird aber ein wirtschaftlich unangemessener Schritt gesetzt, wie etwa die Zwischenschaltung einer ausländischen Gesellschaft nur zu dem Zweck, liquide Mittel nach Vorgabe der Privatstiftung zu veranlagen, dann ist darin eine missbräuchliche Gestaltung zu sehen und es kommt zu einer Zurechnung von Einkünften zur Privatstiftung und einer Versagung der Übertragung stiller Reserven. Fazit. Aus den Aussagen des VwGH lässt sich ableiten, dass die Zwischenschaltung einer ausländischen Gesellschaft dann als wirtschaftlich unangemessen und demnach als Missbrauch von rechtlichen Gestaltungsmöglichkeiten zu qualifizieren ist, wenn diese nur dazu dient, die liquiden Mittel weiter nach den Direktiven des österreichischen Stiftungsvorstandes zu veranlagen und die ausländische Gesellschaft sonst keine eigene erwerbswirtschaftliche Funktion verfolge. Für die Zulässigkeit einer Übertragung stiller Reserven auf Anteile an einer ausländischen (Veranlagungs-)Gesellschaft anlässlich einer Kapitalerhöhung ist somit wesentlich, dass die übertragenen finanziellen Mittel auch tatsächlich wirtschaftlich der ausländischen Gesellschaft zurechenbar sind und die ausländische Gesellschaft über diese Mittel selbst (ohne detaillierte Vorgabe durch den österreichischen Stiftungsvorstand) disponieren kann. Peter Primik [email protected]



Hintergrund. Grundsätzlich ist die Übertragung stiller Reserven auf Anschaffungskosten von Beteiligungserwerben von mehr als 10% durch eine Privatstiftung gemäß § 13 Abs 4 KStG zulässig und – abgesehen von den gesetzlich ausgeschlossenen Beteiligungserwerben im Nah-/Einflussbereich der Stiftung („Konzernklausel“) – eine Einschränkung der Übertragung nicht vorgesehen.
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Tax News Kurz-Infos



BMF-Kurznews Sachbezugswerte bei Wohnraum Überblick. Wenn ein Arbeitgeber einem Arbeitnehmer kostenlos oder verbilligt eine arbeitsplatznahe Unterkunft (zB Wohnung, Appartement, Zimmer) überlässt, die auf die Nutzung im Zusammenhang mit der beruflichen Tätigkeit ausgerichtet ist, ist ein Sachbezug anzusetzen. Der Sachbezugswert richtet sich nach dem Quadratmeterwert gem § 5 Richtwertgesetz. In der derzeit gültigen Regelung kommt es immer wieder zu Abgrenzungsschwierigkeiten zwischen „einfachen“ nicht sachbezugspflichtigen und „vollwertigen“ sachbezugspflichtigen Unterkünften. Änderung. Ergänzend zu der derzeitig gültigen Sachbezugswerteverordnung sollen durch die Verordnung zur Änderung der Sachbezugswerteverordnung die Quadratmeter für Lohnzahlungszeiträume ab 1.1.2013 neu geregelt werden. Bis zu einer Größe von 30 m² ist kein Sachbezug mehr anzusetzen. Beträgt die Größe zwischen 30 m² und 40 m² ist ein Abschlag von 35 % vom Sachbezugswert zu berücksichtigen. Der Abschlag ist allerdings nur abzuziehen, sofern die arbeitsplatznahe Unterkunft vom selben Arbeitgeber höchstens 12 Monate zur Verfügung gestellt wird (idR bei saisonalen Betrieben im Hotel- und Gastgewerbe). Wenn innerhalb von einem Monat beim identen Arbeitgeber ein neues Dienstverhältnis begründet wird, ist die Zeitdauer für die Zurverfügungstellung der arbeitsplatznahen Unterkunft kumuliert zu sehen. Fazit. Wie ersichtlich, kommt der Größe der Unterkunft aus steuerlicher Sicht immer mehr Bedeutung zu. Da aber eine Unterkunft unter einer Nutzfläche von 30 m² nicht als mietrechtliche Normwohnung zählt, ist es nachvollziehbar, dass für darunterliegende Unterkünfte kein steuerpflichtiger Sachbezugswert in Ansatz kommen soll. Die Veröffentlichung der Verordnung bleibt abzuwarten



VwGH-Kurznews Vorrang der Rechtsrichtigkeit vor Rechtssicherheit Sachverhalt. Ein Steuerpflichtiger musste im Jahr 2010 Kinderbetreuungsgeld aus 2004 zurückzahlen. Einige Monate später hat der VfGH die zugrundeliegende Bestimmung als verfassungswidrig aufgehoben, womit sie ab diesem Zeitpunkt für sämtliche Behörden und Gerichte nicht mehr anwendbar war. Dies kam im Ergebnis einer rückwirkenden Aufhebung für noch nicht entschiedene Fälle gleich. Der Steuerpflichtige brachte daraufhin einen Antrag nach § 299 BAO ein, um die Rückzahlung des Kinderbetreuungsgeldes zu bekämpfen, womit er auch vor dem UFS durchdrang. Das Finanzamt brachte den Fall vor den VwGH mit der Begründung, es läge ein bereits entschiedener Fall vor, auf den die Aufhebung des Gesetzes noch nicht anwendbar wäre. Erkenntnis. Spricht der VfGH in einem aufhebenden Erkenntnis aus, dass ein Gesetz nicht mehr anzuwenden ist, so können anschließend auch die bereits rechtskräftigen Abgabenbescheide gemäß § 299 BAO aufgehoben werden, obwohl sie im Zeitpunkt ihrer Erlassung (noch) rechtskonform waren. Grundvoraussetzung ist, dass die Einjahresfrist noch nicht abgelaufen ist. Die Begründung liegt darin, dass der Gesetzgeber innerhalb dieser Jahresfrist die Rechtsrichtigkeit eines Bescheides höher wertet als dessen Rechtsbeständigkeit. Lediglich bei geringfügigen Rechtswidrigkeiten ohne wesentliche Folgen kann eine Bescheidaufhebung unterbleiben. Der VwGH hat daher dem Steuerpflichtigen und dem UFS Recht gegeben und die Amtsbeschwerde abgewiesen (VwGH 2012/17/0146 vom 20.6.2012).



© Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH | Oktober 2012 | 13



Tax News Kurz-Infos



EuGH-Kurznews Keine Versagung des Vorsteuerabzugs allein wegen Unregelmäßigkeiten beim Rechnungsaussteller Hintergrund. Die ungarischen Behörden verweigerten dem Rechnungsempfänger den Vorsteuerabzug, da beim Rechnungsaussteller Unregelmäßigkeiten bei der Erfüllung der umsatzsteuerlichen Pflichten festgestellt worden waren. Im Rahmen von Überprüfungen hatte sich nämlich unter anderem herausgestellt, dass der Lieferant tatsächlich keine Verfügungsmacht über die gelieferten Gegenstände hatte. EuGH: Versagung des Vorsteuerabzugs nur bei „Wissen (müssen)“. Der EuGH (21.6.2012, C-80/11 und C-142/11, Mahagében und David) betont, dass die Versagung des Vorsteuerabzugs nur dann zulässig ist, wenn aufgrund „objektiver Umstände“ feststeht, dass der Steuerpflichtige über Betrugsvorgänge beim Lieferer „wusste oder wissen hätte müssen“. Es obliegt der Steuerbehörde, die objektiven Umstände des „Wissen (müssen)“ rechtlich hinreichend nachzuweisen. Die Finanzverwaltung kann nicht generell verlangen, dass der Rechnungsempfänger überprüft, ob der Aussteller die Verfügungsmacht über die gelieferten Gegenstände hatte und seinen umsatzsteuerlichen Pflichten ordnungsgemäß nachkommt. Diese Überprüfung ist nämlich grundsätzlich Aufgabe der Steuerbehörden. Nur wenn hinreichende Verdachtsgründe für den Empfänger vorliegen, hat dieser zur Erfüllung seiner Sorgfaltspflichten genauere Auskünfte über den Lieferer oder Leistenden einzuholen. Fazit. Das Urteil ist in Österreich bei Anwendung und Auslegung des § 12 Abs 1 Z 1 UStG, der die Sorgfaltspflichten des Rechnungsempfängers festlegt, zu beachten. Im Salzburger Steuerdialog 2008 ging die österreichische Finanzverwaltung bislang davon aus, dass der Steuerpflichtige beweisen müsse, dass er den Steuerbetrug durch seinen Vorlieferanten nicht wissen musste. Im Lichte dieses EuGH-Urteils liegt die generelle Überprüfungspflicht bestehender Unregelmäßigkeiten als auch die Beweislast für das „Wissen müssen“ der Unregelmäßigkeit jedoch bei den Steuerbehörden. Die von den österreichischen Finanzbehörden vertretene Beweislastumkehr ist daher unzutreffend.
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Steuertermine und Veröffentlichungshinweise Steuertermine im November 2012 Am 15.11.2012 sind ua fällig: 



Umsatzsteuervorauszahlung für September







2012. 



Normverbrauchsabgabe für September 2012.







Kapitalertragsteuer für Kapitalerträge aus



Dienstgeberbeitrag zum Familienbeihilfenausgleichsfonds für Oktober 2012.







Zuschlag zum Dienstgeberbeitrag für Oktober 2012.



Forderungswertpapieren für September 2012.







Kommunalsteuer für Oktober 2012.



Elektrizitäts-, Kohle- und Erdgasabgabe für







Abzugsteuer gem § 99 EStG für Oktober 2012.



September 2012.







U-Bahn Steuer für Wien für Oktober 2012.







Werbeabgabe für September 2012.







Sozialversicherung für Dienstnehmer für







Lohnsteuer für Oktober 2012.







Oktober 2012.



World Tax Advisor World Tax Advisor vom 12.10.2012 beinhaltet insbesondere die Einführung eines Tax Ruling Systems in Algerien, die Erhöhung der Grundbucheintragungsgebühr bei unveränderter Grunderwerbsteuer-Bemessungsgrundlage in Österreich, Steuervorschläge für 2012 in Frankreich sind ein Schock für wohlhabende Steuerzahler, Vorschläge zur Änderung der Organschaftsregelung in Deutschland, indische Richtlinien betreffend Quellensteuerreduktion bei Zinsen, Vorschläge zu Änderungen in der slowenischen Körperschaftsteuer, Vorschlag für ein weiteres Sparpaket in Spanien, Steuerliche Behandlung von Zinsen bei Darlehen von Nicht-Banken in Vietnam. World Tax Advisor vom 26.10.2012 beinhaltet insbesondere die Quellensteuer auf Dividenden bei HybridGesellschaften unter dem geänderten DBA zwischen den USA und Deutschland, weitere Schritte zur Ankurbelung des Außenhandels in China, Vorschlag für eine Finanzstransaktionssteuer in der EU, Vorschriften zur Ansässigkeitsbescheinigung für den DBA-Schutz in Indien, neues DBA mit zwischen der Schweiz und Peru, Berufungsgericht in UK entscheidet zugunsten des Steuerpflichtigen im Fall „FCE Bank“.



Breaking Tax News Oktober 2012 Nr. 20 / 18.10.2012 – VfGH bestätigt: Energieabgabe-Vergütung nur für Produktionsbetriebe Nr. 21 / 22.10.2012 – Abgabenänderungsgesetz 2012 – Regierungsvorlage – Ertragsteuern Nr. 22 / 24.10.2012 – Abgabenänderungsgesetz 2012 – Regierungsvorlage – Umsatzsteuer und Verfahrensrecht Nr. 23 / 31.10.2012 – Grundbucheintragungsgebühr Neu – Regierungsvorlage sieht weitere Ausnahmen vor
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Veranstaltungshinweise Konferenz Immobilienbesteuerung NEU inkl. AbgÄG 2012 Termin Di, 27.11.2012, 09:00 - 17:00, Wien Referenten DDr. Klaus Wiedermann, Mag. Friedrich Möstl, Mag. Herbert Kovar, Dr. Martin Alexander Six, Dr. Christian Wilplinger, Mag. Christian Bürgler Inhalt  Immobilienbesteueurung NEU - die Veräußerung von Immobilien ab dem 1.4.2012  Share Deal versus Asset Deal iZm der Übertragung von Liegenschaften  Immobilien und Privatstiftungen  Immobilien und Fruchtgenussrecht  Immobilien und Umsatzsteuer, inkl. Änderungen durch das 1. StabG 2012  Liebhaberei bei Vermietung und Verpachtung - Neuerungen durch die LRL 2012



Details zur Konferenz



Datum



Veranstaltungstitel



Ort



Zeit



05.11.2012



Why Me? Warum Sie die Kartellrechts-Novelle betrifft!



Wien



18:00



13.11.2012



Tax Break – Steuerliche Maßnahmen am Jahresende und Gesetzesänderungen 2012



Wien



12:00



15.11.2012



Expertenrunde für österreichische Privatstiftungen



Wien



12:30



21.11.2012



Art & Tax – Was Kunstsammler über Steuern wissen sollten



Wien



11:00



26.11.2012



Tax Break Steuerliche Maßnahmen am Jahresende und Gesetzesänderungen 2013



Graz



17:00



27.11.2012



Diskussionsabend „Erfolgreiche Unternehmensnachfolge“



Wien



18:00



28.11.2012



Präsentation der Studie „Flexible Working 2012“



Graz



16:00



Alle aktuellen Veranstaltungen finden Sie auch auf unserer Website.



Lesen Sie mehr unter: www.deloitte.at Besuchen Sie unseren Tax Blog: www.deloittetax.at Medieninhaber und Herausgeber Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH, Gesellschaftssitz Wien, Handelsgericht Wien, FN 81343 y Redaktion: Georg Erdélyi, Edgar Huemer Medienbetreuung: Claudia Hussovits, Andreas Auer Für den Inhalt verantwortlich: Deloitte Österreich. Dieser Newsletter enthält lediglich allgemeine Informationen, die eine Beratung im Einzelfall nicht ersetzen können. Daher übernimmt Deloitte keinerlei Haftung oder Gewährleistung für diese Informationen. Für eine persönliche Beratung wenden Sie sich bitte an uns. Deloitte bezieht sich auf Deloitte Touche Tohmatsu Limited, eine „UK private company limited by guarantee“ und/oder ihr Netzwerk von Mitgliedsunternehmen. Jedes Mitgliedsunternehmen ist rechtlich selbstständig und unabhängig. Nähere Informationen über die rechtliche Struktur von Deloitte Touche Tohmatsu Limited und ihrer Mitgliedsunternehmen finden Sie unter: www.deloitte.com/about.
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Deloitte Tax News 

15.11.2012 - Gesetzeslage. GemÃ¤ÃŸ Â§ 98 Abs 1 Z 5 lit b EStG unterlie- gen Zinszahlungen in das Ausland bei unmittelbarer oder mittelbarer Besicherung mit inlÃ¤ndischem GrundvermÃ¶gen bzw vergleichbaren Rechten (zB Baurecht) nach innerstaat- lichem 










 








Deloitte Tax News 

15.11.2012 - absolute amount of the flat-charge deduction for sole traders applying the ... chen Auftritts durch den KÃ¼nstler kostenlos zur VerfÃ¼gung.










 








Deloitte Austrian Tax Survey 

ihr Unternehmen sehr bzw. zu einem gewissen Grad herausfordernd ist. 28% der Teilnehmer beurteilen das steuerliche Umfeld als einigermaÃŸen vorteilhaft und.










 








Deloitte Austrian Tax Survey 

Welche Änderungen der steuerlichen Rahmenbedingungen hätten einen größtmöglich positiven Einfluss auf die. Wettbewerbsfähigkeit des Wirtschaftsstandorts ...










 








austrian tax news - AIFM Federation Austria 

10.03.2009 - austrian tax news. SPECIAL EDITION â€“ BANKING AND ..... de Amts- und Vollstreckungshilfe besteht, zuflieÃŸen, zur RÃ¼ckzahlung gelangen.










 








austrian tax news - AIFM Federation Austria 

10.03.2009 - A-1030 WIEN, AM HEUMARKT 7, T: ++43/1/718 98 90; A-4040 LINZ, OTTENSHEIMER STRASSE ... Anlage 2 zum EStG (Z 5) und vergleich-.










 








Tax Info 

25 feb. 2019 - Property Record Card. Print Close. Bar ... $1,112,900.00. Building. Use Type. Yr Built. Base Area. Upper










 








Cockpit - Deloitte 

werden auch einige Erwerbspotenziale in. Österreich noch nicht optimal genutzt. Materieller Wohlstand, ein hochentwickeltes Sozial und. Gesundheitssystem sowie die überdurchschnittlichen. Werte bei Lebenszufriedenheit, Sicherheitsempfinden und. Umwel










 








news release news release news release - InPrint 

01.05.2015 - Wie der InPrint Messeveranstalter FM Brooks bekannt gibt, vervollstÃ¤ndigt HP mit seiner gerade bestÃ¤tigten Teilnahme die ausstellenden ...










 








mauritius news hotel news 

22.09.2016 - AfrAsia Bank Mauritius Open im kommenden Jahr in den Heritage ... Spannender Sport trifft traumhafte Destination: Die Heritage Resorts.










 








SPI2017_Ranking - Deloitte 

Austria. Country. Belgium. Spain. Japan. United States. France. Portugal. Slovenia. Czech Republic. Estonia. Italy. Chile. Korea, Republic of. Cyprus. Costa Rica.










 








SPI2017_Ranking - Deloitte 

Very High Social Progress. Rank. SS High Social Progress. Rank. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. Country. Denmark.










 








news release news release news release - InPrint 

01.05.2015 - renommiertes, weltweit fÃ¼hrendes Unternehmen im Digitaldruck wie er in ... Fusion 3D-Drucktechnologie, aber ebenso auch fÃ¼r die bereits ...










 








WTS Tax Weekly_13 2015 

27.03.2015 - Verluste aus der Veräußerung der letztgenannten Anteile stammten, ging das Fi- nanzamt von Einkünften aus einem privaten Veräußerungsgeschäft i.S.d. § 22. Nr. 2, § 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 EStG a.F. aus. Der Kläger begehrte dagegen eine. B










 








Deloitte Property Index 2017 

prepared using data collected by individual. Deloitte offices in .... bid price. *** new and older dwelling. 0â€“4.3%. 4.4â€“5.7%. 5.8â€“9.0%. Berlin. DE**. 4.9%. 14.5.










 








Technology Fast 500 - Deloitte 

Wombat Security Technologies. Software. 602% Pittsburgh. PA. Joe Ferrara. 145. Twitter ..... MobileIron, Inc. Software. 265% Mountain View. CA. Barry Mainz.










 








Deloitte NextGen Survey 2017 

Wie wahrscheinlich ist es, dass in den kommenden. 2-3 Jahren disruptiv eingegriffen wird? 47% der befragten Ã¶sterreichischen FÃ¼hrungskrÃ¤fte in.










 








Schweiz - Tax Justice Network 

18.07.2012 - SteuerbetrÃ¼gers formal in die Lebensversicherung der Credit Suisse Life .... Spitzensteuersatzes wird nach Berechnungen von Frank Hechtner, ...










 








Free Tax Preparation 

2020 South Cooper Street. Arlington, TX 76013. 817-461-3936. *ITIN renewals require appointment. Opens on Tuesday, Janua










 








Abkommens - Tax Justice Network 

21.09.2011 - ... Ã–kologie & Entwicklung (WEED), [email protected], .... Deutschland grÃ¼nden, die dann das Konto in der Schweiz fÃ¼hrt, um der ...










 








Deloitte NextGen Survey 2017 

Wie wahrscheinlich ist es, dass in den kommenden. 2-3 Jahren disruptiv eingegriffen wird? 47% der befragten Ã¶sterreichischen FÃ¼hrungskrÃ¤fte in.










 








EPoC 2016 - Deloitte 

02.06.2017 - amounted to EUR 294,618 million, slightly ... EUR 164,067 million in 2015 to EUR 155,353 ...... of a tunnelling project for a copper mine in.










 








Digitalisierung der Energiewirtschaft - Deloitte 

Zwei Drittel der Ã¶sterreichischen. Energieunternehmen erwirtschaften weniger als 5% durch. E-Commerce. 90% der Rechnungen werden immer noch per Post.










 








Schweiz - Tax Justice Network 

18.07.2012 - Beispiel, auch den bilateralen Weg beschritten haben. Diese SchwÃ¤chung ist umso Ã¤rgerlicher, als inzwischen selbst in der Schweiz wichtige Akteure wie die. Sozialdemokratische Partei22 einen automatischen Informationsaustausch befÃ¼rwo
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